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Einleitung 

Abgaben, welche die gleiche Wirkung haben wie Einfuhr- oder Aus-
fuhrzölle, sind erhebliche Hindernisse auf dem Wege zur Erreichung 
der in den Gemeinschaftsverträgen festgelegten Ziele. Aus diesem 
Grunde nehmen im Recht der Europäischen Gemeinschaften diejenigen 
Regelungen, welche zollgleiche Abgaben betreffen, eine nicht zu unter-
schätzende Stellung ein. 

Eine Definition, die den facettenreichen Begriff der "Abgaben zoll-
gleicher Wirkung" erhellen könnte, sucht man im Gemeinschaftsrecht 
indes vergebens. Die Auslegung des Begriffes und seine Konkretisie-
rung anhand praktischer Fälle bleiben der Rechtsprechung und der 
Literatur überlassen, wobei der prägenden Kraft der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes größtes Gewicht beigemessen werden 
muß. 

Es ist nicht die Aufgabe dieser Untersuchung, die entschiedenen Fälle 
in historischer Folge darzustellen. Vielmehr sollen die praktischen Fälle 
die Grundlage dafür bilden, den Begriff "Abgaben zollgleicher Wir-
kung" systematisch nach allen Seiten auszuloten und somit Beurtei-
lungskriterien zu gewinnen, nach denen die gemeinschaftsrechtliche Ein-
ordnung in Frage stehender Abgaben auf dogmatisch fundierte Weise 
vorgenommen werden kann. Hierbei ist zu beachten, daß sich die Ver-
lagerung der Problemschwerpunkte, wie sie die von Rückschlägen nicht 
verschonte Fortentwicklung der Integration mit sich bringt, auch auf 
die Begriffsanalyse auswirkt. Denn immer neue Konstellationen müssen 
unter dem Aspekt "Abgaben zollgleicher Wirkung" geprüft werden und 
bedürfen einer rechtssystematisch eindeutigen Antwort. 

Die Beseitigung zollgleicher Abgaben, die gegen das Gemeinschafts-
recht verstoßen, ist deshalb eine Aufgabe, die noch lange nicht abge-
schlossen sein wird. 



KAPITELl 

Die Grundlagen 

A. Das V erbot, Abgaben zollgleirher Wirkung 
zu erheben, als Element des Gemeinsamen Marktes der EWG 

I. Rechtsgrundlage: EWGV 

Am 25.3. 1957 wurde in Rom der EWG-Vertrag geschlossen. Durch 
diesen Vertrag gründeten die Vertragsparteien1 untereinander eine 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (Art. 1 EWGV). 

Der Vertrag ist entsprechend Art. 247 EWGV am 1. 1.1958 in Kraft 
getreten2• Seine Grundideen sind die Liberalisierung des Handelsver-
kehrs zwischen den Mitgliedstaaten, um eine Verschmelzung der natio-
nalen Volkswirtschaften zu erreichen, und die Gemeinsamkeit der Han-
delsschranken gegenüber dritten Länderna. 

II. Vertragsziele: Gemeinsamer Markt-
Freier Warenverkehr- Zollunion 

Die Aufgaben und die Tätigkeit der Gemeinschaft werden in den 
Art. 2 und 3 des Gründungsvertrages beschrieben. Demzufolge ist die 
Errichtung eines Gemeinsamen Marktes ein wesentliches Mittel zur 
Verwirklichung der Vertragsziele4• 

1. Art. 2 EWGV 

Die Ziele des EWGV sind weit gesteckt. Dazu gehören laut Art. 2 die 
harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemein-

1 6 Gründungsmitgliedstaaten: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reich, Italien, Luxemburg, Niederlande (1. 1. 1973 lokrafttreten des Beitritts 
der 3 neuen Mitgliedstaaten: Dänemark, Großbritannien, Irland). 

2 Gemäß Bekanntmachung vom 27.12.1957, BGBl. 1958 II, S.l. 
a Vgl. die Situationsanalyse v. d. Groebens, in: Groeben I Boeckh I Thiesing, 

Bd. I, Einleitung zur 2. Auflage, S. 41 ff. 
4 Siehe auch Groeben I Mestmäcker, S. 15. 
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schaft, eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung, grö-
ßere Stabilität, eine beschleunigte Hebung der Lebenshaltung und 
engere Beziehungen zwischen den Staaten. Die Mitgliedstaaten sind 
nach Art. 5 Abs. II EWGV gehalten, alle Maßnahmen, welche die Ver-
wirklichung der Vertragsziele gefährden könnten, zu unterlassen. 

2. Art. 3 EWGV 

Zum Zwecke der Errichtung eines Gemeinsamen Marktes umfaßt die 
Tätigkeit der Gemeinschaft laut Art. 3 EWGV unter anderem 
a) die Abschaffung der Zölle und mengenmäßigen Beschränkungen bei der 

Ein- und Ausfuhr von Waren sowie aller sonstigen Maßnahmen gleicher 
Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten- so Ziffer a); 

b) die Einführung eines gemeinsamen Zolltarifs und einer gemeinsamen 
Handelspolitik gegenüber dritten Ländern - so Ziffer b); 

c) die Errichtung eines Systems, das den Wettbewerb innerhalb des Ge-
meinsamen Marktes vor Verfälschungen schützt - so Ziffer f). 

Diese Maßnahmen beinhalten- soviel sei hier schon vorweggenom-
men - direkt oder indirekt das Verbot der Erhebung zollgleicher 
Abgaben. Die näheren Bestimmungen werden schwerpunktmäßig im 
zweiten Teil des EWGV, und dabei vor allem unter der Überschrift 
"Grundlagen der Gemeinschaft" im Titel "Der freie Warenverkehr", 
getroffen. 

3. ltbergangszeit und Endphase 

Art. 8 EWGV schreibt die schrittweise Verwirklichung des Gemein-
samen Marktes während einer Übergangszeit von 12 Jahren vor. Das 
Ende der Übergangszeit, der 31.12. 1969, war gemäß Art. 8 Abs. VII 
EWGV der Endtermin für das Inkrafttreten aller vorgesehenen Vor-
schriften sowie für die Durchführung der zur Errichtung des Gemein-
samen Marktes gehörenden Maßnahmen, falls nicht der EWGV selbst 
Ausnahmen oder Abweichungen5 vorsah. 

Seit dem 1. 1. 1970 befindet sich die Gemeinschaft also in der etwas 
euphemistisch als "Endphase" bezeichneten Verwirklichungsstufe des 
Gemeinsamen Marktes. Dies bedeutet jedoch nicht, daß damit alle Pro-
bleme gelöst wären. Im Gegenteil - die Schwierigkeiten, den erreichten 
Integrationsstand auch nur zu halten, sind beträchtlich. Der Grund da-
für liegt in der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung der 
Mitgliedstaaten. Hier vermißt man spürbar die noch nicht zustande 
gekommene Wirtschafts- und Währungsunion. Es kommt hinzu, daß 

s Nicht nur verzögernde, sondern zum Teil auch beschleunigende Maß-
nahmen; vgl. Runge, S. 80. 


